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Anfrage 1: Stärkung der Jugendbeteiligung in Bremen 
Anfrage der Abgeordneten Selin Arpaz, Recai Aytas, Mustafa Güngör und Fraktion 
der SPD 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. In welchen Stadtteilen bestehen aktuell Jugendbeiräte beziehungsweise Jugendforen, 
die gemäß ihrer selbst gegebenen Geschäftsordnung über ausreichend aktive Mitglieder 
verfügen, und in welchen Stadtteilen sind bislang keine entsprechenden Strukturen 
eingerichtet? 
 
2. Welche Maßnahmen ergreift der Senat, um Jugendliche auf das Beteiligungsangebot 
von Jugendbeiräten und -foren aufmerksam zu machen? 
 
3. Wie viele Teilnehmende nahmen an der kürzlich durchgeführten ersten 
Jugendbeirätekonferenz teil, und wie beurteilt der Senat die Repräsentanz der 
unterschiedlichen Stadtteile? 
 
Zu Frage 1: 
Jugendbeiräte und -foren können sich gründen, wenn sich ausreichend Jugendliche dazu 
zusammenfinden. Diese Mindestanzahl ist von Beirat zu Beirat verschieden, sollte aber 
mindestens fünf Mitglieder betragen. Aktuell gibt es in den Stadtteilen Borgfeld, Findorff, 
Gröpelingen, Hemelingen, Horn-Lehe, Huchting, Neustadt, Oberneuland, Osterholz, Vahr, 
Vegesack, Walle und Woltmershausen aktive Jugendbeiräte oder Jugendforen. 
In den Stadtteilen Blumenthal, Burglesum, Mitte/Östliche Vorstadt und Obervieland 
befinden sich Jugendforen im Aufbau bzw. in der Phase der Mitgliederakquise. In 
Schwachhausen erwägt der Beirat ebenfalls, ein Jugend-Gremium zu gründen und führt 
hierzu Gespräche mit unterschiedlichen Akteuren.   
In Blockland, Seehausen und Strom gibt es bisher keine Strukturen.  
Zu Frage 2: 
Um die Bekanntheit der Jugendbeiräte und Jugendforen zu erhöhen und Jugendliche für 
eine Mitarbeit oder Mitgliedschaft zu interessieren, werben die Jugendbeiräte und 
Jugendforen bei Veranstaltungen in den Stadtteilen und über ihre digitalen Kanäle für ihre 
Arbeit. Hierbei werden sie durch die Ortsämter begleitet und unterstützt.  
Um die Bekanntheit der Arbeit der Jugendgremien in der Stadt zu erhöhen, soll es im 
kommenden Jahr eine stadtteilübergreifende, zielgruppengerechte 
Öffentlichkeitskampagne geben. Hierfür plant die Senatskanzlei aktuell unter anderem den 
Launch einer ansprechenden Website. Zudem wird geprüft in welchem Rahmen soziale 
Medien bei der Kampagne genutzt werden können. Ein Corporate Design für die 
Kampagne wurde bereits, unter Beteiligung der Jugendbeiräte und Jugendforen, erstellt. 
Für das erste Quartal im kommenden Jahr ist eine Schulung für Begleitungen der 
Jugendbeiräte und Jugendforen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit in Planung. Zudem 
unterstützt die Senatskanzlei die Begleitungen bei der Neumitgliederakquise im Stadtteil, 
unter anderem bei der Werbung für Infotreffen zur Arbeit in Jugendgremien über 
itselarning. Als wesentlicher Gelingens-Faktor ist hierbei das Engagement und die 
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Unterstützung der Akteure im Stadtteil (bspw. der Ortsamtsleitungen) hervorzuheben. 
Diese verfügen über Kontakte und Netzwerke zu den Akteuren (Schule, 
Jugendeinrichtungen, Initiativen und Verbände) den unmittelbaren Kontakt zu jungen 
Menschen haben. In diesem Jahr fand eine Schulung zum Thema Akquise für 
Ortsamtsmitarbeitende und Begleitungen statt.   
Zu Frage 3: 
Die konstituierende Sitzung der Sitzung fand am Freitag, den 28. November 2025 statt 
und zählte insgesamt rund 20 Teilnehmende, darunter Delegierte aus neun der 13 aktiven 
Jugendbeiräte und Jugendforen. Die Jugendlichen gaben sich in dieser Sitzung eine 
Geschäftsordnung und tauschten sich über die Themen aus, die die 
Jugendbeirätekonferenz bearbeiten soll. Die genannten Themenfelder waren vielseitig. So 
wurden hier unter anderem die Themen Bildung, mentale Gesundheit, Wehrpflicht, Klima, 
Verkehr und konsumfreie Aufenthaltsorte genannt. Zudem wurde ein 
Sprecher:innengremium, bestehend aus drei Mitgliedern, gewählt. Die Fachberatung 
Jugendbeteiligung der Senatskanzlei und die Ortsämter wirken auch in Zukunft darauf hin, 
dass alle aktiven Jugendbeiräte und -foren breit vertreten sind. 
 
 
 
Anfrage 2: Welches Nachnutzungskonzept gibt es für die Flächen an der 
Erstaufnahmeeinrichtung Birkenfelsstraße? 
Anfrage der Abgeordneten Ole Humpich, Thore Schäck und Fraktion der FDP 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Welche Nachnutzung ist für die aktuell für eine Erstaufnahmeeinrichtung genutzte Fläche 
an der Birkenfelsstraße nach dem Auslaufen der Verträge ab Juli 2026 vorgesehen? 
 
2. Welchen Zeitplan für die weitere Entwicklung der Fläche gibt es?  
 
3. Inwieweit gibt es bereits Interessenten für eine Nutzung der Fläche als Gewerbefläche 
oder Wohnbebauung? 
 
Zu Frage 1: 
Die Landesaufnahmestelle in der Birkenfelsstraße befindet sich in der Überseestadt auf 
einer rund 16 Hektar großen Fläche, die Bestandteil des sogenannten „Zukunftsquartier 
Piek 17“ ist. Für den Standort wurde aktuell auf Basis eines städtebaulich-
freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbes die Erstellung einer Rahmenplanung 
beauftragt. Dem Wettbewerb ging ein öffentliches Beteiligungsverfahren unter 
Einbeziehung der Bevölkerung, der Ortspolitik und relevanten Akteuren der Wirtschaft 
voraus. Mit dem Ergebnis des Wettbewerbs ist nun die Basis für die Rahmenplanung und 
anschließende Bebauungsplanung für die letzte, freie Entwicklungsfläche in der 
Überseestadt geschaffen. Zielsetzung ist die Entwicklung eines zukunftsfähigen 
Wirtschaftsstandorts, der die heterogene Nachbarschaft von hochattraktiven Freiräumen, 
Wohnungsbau bis zu Industrie- und Hafenbetrieben berücksichtigt und vernetzt sowie den 
Anforderungen an Nachhaltigkeit gerecht wird. 
Zu Frage 2: 
Mit der nunmehr beauftragten Rahmenplanung beginnt der Prozess zur Entwicklung des 
„Zukunftsquartiers Piek 17“. Im Anschluss an die Rahmenplanung ist davon auszugehen, 
dass eine Anpassung des bestehenden Planungsrechts erforderlich wird, bevor mit der 
konkreten Erschließung und Vermarktung des Quartiers begonnen werden kann. Mit dem 
Abschluss der Rahmenplanung wird Mitte 2027 gerechnet. Für das 
Bebauungsplanverfahren ist mit weiteren 18 bis 24 Monaten zu rechnen, so dass 
frühestens in 2029 die Grundlage für die Entwicklung des Zukunftsquartiers Piek 17 
vorliegen wird. Die Erschließung und Vermarktung erster Grundstücke sind im Jahr 2030 
geplant. 
Zu Frage 3: 
In Bezug auf den aufgezeigten Zeitplan und Planungsprozess werden aktuell noch keine 
aktiven Vermarktungsaktivitäten umgesetzt. In der Vergangenheit und auch aktuell sind 
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immer wieder Interessenten für eine gewerbliche Nutzung der Fläche vorstellig geworden. 
Diese wurden aufgrund des noch langen Entwicklungszeitraums an andere 
Wirtschaftsstandorte gelenkt bzw. werden über den Projektfortschritt informiert. 
Wohnbebauungen sind auf Basis des bestehenden Baurechts ausgeschlossen und auch 
zukünftig aufgrund der Nähe zu den Industrie- und Hafenbetrieben am Holz- und 
Fabrikenhafen nicht vorgesehen. 
 
 
Anfrage 3: Sondernutzungserlaubnisse für Szenetreffs: Auflagenpraxis und 
Stadtteilbeteiligung 
Anfrage der Abgeordneten Kai-Lena Wargalla, Dr. Henrike Müller und Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Welche internen Maßgaben, Richtlinien und Kriterien liegen den Entscheidungen des 
Ordnungsamtes über Geltungsdauer und Nebenbestimmungen von 
Sondernutzungserlaubnissen nach § 18 des Bremischen Landesstraßengesetzes für die 
Nutzung des öffentlichen Raumes durch sogenannte Szenetreffs beziehungsweise 
Akzeptanzorte zugrunde? 
 
2. Welche Bedeutung kommt dabei den inhaltlichen und finanziellen Vorgaben aus den 
politischen Beschlüssen sowie aus den Zuwendungsbescheiden an die jeweiligen Träger, 
insbesondere im Hinblick auf sich daraus ergebende Einschränkungen bei Arbeitszeiten 
und Aufgabenbeschreibungen der Beschäftigten, zu? 
 
3. Inwieweit werden Beiräte, besonders betroffene Anlieger:innen oder andere lokale 
Akteure in Genehmigungsverfahren für die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis für 
Szenetreffs angehört oder anderweitig eingebunden? 
 
Zu Frage 1: 
Das Ordnungsamt Bremen entscheidet über Sondernutzungserlaubnisse unter 
Berücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie der 
Vereinbarkeit mit weiteren öffentlichen Belangen und der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung. Die Erlaubnis wird befristet erteilt und mit individuellen Nebenbestimmungen 
verbunden, die insbesondere Verkehrssicherheit, Lärmschutz und Sauberkeit regeln. 
Die Stellungnahmen der Polizei, der Beiräte und anderer betroffener Träger öffentlicher 
Belange werden als wichtige, aber nicht bindende Entscheidungsgrundlagen herangezogen 
und geprüft. Die Entscheidung trifft das Ordnungsamt im pflichtgemäßen Ermessen, in der 
Regel im Einvernehmen mit allen Verfahrensbeteiligten. 
Die Einhaltung der Auflagen wird durch das Ordnungsamt überwacht. Bei Verstößen kann 
die Erlaubnis widerrufen werden. 
Zu Frage 2: 
Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen gilt regelmäßig, dass ohne Auflagen 
keine Sondernutzungserlaubnis erteilt werden kann, da ansonsten öffentliche Belange 
gefährdet wären. Der jeweilige Träger muss bereit und in der Lage sein, die notwendigen 
Auflagen zu erfüllen. Das Ordnungsamt prüft nicht die interne Organisation des Trägers, 
steht hinsichtlich der Umsetzbarkeit der Auflagen jedoch im Austausch mit dem jeweiligen 
Träger und anderen relevanten Verfahrensbeteiligten. 
Zu Frage 3: 
Es werden alle relevanten Träger öffentlicher Belange im Verfahren gehört. Eine 
Bürgerbeteiligung erfolgt ggfs. durch das jeweilige Ortsamt. 
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Anfrage 4: Widersprüche und Klagen wegen persönlicher Assistenz 
Anfrage der Abgeordneten Tim Sültenfuß, Nelson Janßen, Sofia Leonidakis und 
Fraktion Die Linke 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie viele Widerspruchsverfahren gab es in den letzten fünf Jahren im Bereich der 
persönlichen Assistenz in Fällen gleichzeitiger Leistungen der Eingliederungshilfe und 
Hilfen zur Pflege, in denen das Amt für Soziale Dienste der Widerspruchsgegner war? 
(Bitte getrennt nach Jahren aufschlüsseln.) 
 
2. Wie viele Klageverfahren gab es in den letzten fünf Jahren im Bereich der persönlichen 
Assistenz bei gleichzeitigen Leistungen der Eingliederungshilfe und Hilfen zur Pflege, in 
denen die Stadtgemeinde Bremen Klagegegnerin war? (Bitte getrennt nach Jahren 
aufschlüsseln.) 
 
3. Worin begründet sich aus Sicht des Senats die jeweilige Zu- oder Abnahme der Zahl der 
Verfahren? 
 
Die Fragen 1 bis 3 werden zusammen beantwortet: 
Im Jahr 2021 gab es keine Widerspruchsverfahren, im Jahr 2022 zwei und 2023 drei, im 
Jahr 2024 sieben und 2025 bis dato fünf. 
In den letzten fünf Jahren wurden insgesamt 17 Widerspruchsverfahren verzeichnet. Sechs 
Widerspruchsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. 
In der Zeit von 2021 bis 2025 gab es insgesamt sieben Klageverfahren. In 2021 und 2023 
gab es keine Klageverfahren, im Jahr 2022 gab es ein Klageverfahren, 2024 zwei und in 
2025 bis dato vier. 
Sechs der Gerichtsverfahren sind noch nicht beendet. In einem Verfahren wurde die Klage 
zurückgenommen. 
In den Widerspruchsverfahren und in vier der Klageverfahren ist der Umfang pflegerischer 
Bedarfe streitgegenständlich. Die Bedarfe werden regelmäßig alle zwei Jahre festgestellt, 
um Änderungen berücksichtigen zu können. Im Rahmen dieser Überprüfung wurden 
veränderte pflegerische Bedarfe festgestellt. Die Verfahren richten sich gegen die 
Feststellungen zum Umfang. 
 
 
Anfrage 5: Genehmigungen und Vorgaben für Kioske in der Stadt Bremen 
Anfrage der Abgeordneten Theresa Gröninger, Kerstin Eckardt, Dr. Wiebke Winter 
und Fraktion der CDU 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie viele neue Kioske oder vergleichbare Verkaufsstellen sind in der Stadt Bremen seit 
dem 1. Januar 2024 eröffnet worden, und bei wie vielen dieser Betriebe liegen bislang 
keine vollständigen bau- oder gewerberechtlichen Genehmigungen beziehungsweise 
Abnahmen vor? (Bitte nach Stadtteilen aufschlüsseln und Summe bilden.) 
 
2. Welche Vorgaben gelten in der Stadt Bremen für Beleuchtung, Außenwerbung und 
Schaufenstergestaltung solcher Kioske, und wie beziehungsweise durch wen wird 
sichergestellt, dass diese Vorgaben auch tatsächlich eingehalten werden? 
 
3. Wie oft wurden seit dem 1. Januar 2024 Kioske in der Stadt Bremen durch die 
Gewerbekontrolle überprüft (bitte nach Stadtteilen aufschlüsseln und Summe bilden), 
welche Verstöße wurden dabei festgestellt, und welche Schlussfolgerungen zieht der Senat 
daraus, um künftig für mehr Ordnung und Transparenz in diesem Bereich zu sorgen? 
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Zu Frage 1: 
Formal sind Kioske Ladengeschäfte und in den meisten festgesetzten Nutzungsbereichen 
als solche planungsrechtlich zulässig. Ein Betreiber:innenwechsel oder Wechsel des 
Warenangebotes ist folglich nicht baugenehmigungspflichtig.  
Gewerberechtlich angemeldet wurden seit dem 1. Januar 2024 bis zum 13. November 2025 
insgesamt 118 Kioskbetriebe. Ob es sich bei diesen um Neueröffnungen oder Übernahmen 
handelt, lässt sich nicht feststellen, da dies nicht erfasst wird. Im gleichen Zeitraum 
wurden 49 Kioskbetriebe abgemeldet. 
Eine Aufstellung nach Stadtteilen kann nicht erfolgen, da diese Information 
gewerberechtlich nicht erfasst wird. 
Zu Frage 2: 
Gestaltungsvorgaben zu Werbeanlagen bzw. Außenwerbung, hierzu gehört auch die 
Beleuchtung, gibt es qua Ortsgesetz lediglich für den Bereich der Bremer Altstadt. 
Rechtsgrundlage ist das 8. Ortsgesetz über die Gestaltung der straßenseitigen Fassaden 
und der besonderen Anforderungen an Werbeanlagen in der Obernstraße, Hutfilterstraße 
und Sögestraße mit Regelungen zur Fassadengestaltung und zu Werbeanlagen. 
Dementsprechend gibt es für den überwiegenden Teil der Stadt Bremen keine 
Gestaltungsvorgaben für Werbeanlagen. Eine Regelung findet hier auf Grundlage der 
Bremischen Landesbauordnung statt. Allerdings sind die Gestaltungsvorgaben nur 
grundsätzlich und allgemein formuliert und bieten daher wenig Eingriffsmöglichkeiten.  
Der reine Austausch von Werbeanlagen gleicher Dimension ist zudem baurechtlich 
verfahrensfrei, sofern keine örtlichen Bauvorschriften bestehen. 
Lediglich bei Einrichtung neuer Werbeanlagen ist eine Baugenehmigung notwendig. 
Entspricht eine Werbeanlage nicht der Baugenehmigung kann rechtlich eingeschritten 
werden. 
Die Gestaltung von Schaufenstern und Auslagen wird durch diese Vorgaben nicht berührt. 
Zu Frage 3: 
Im Rahmen von regelmäßig stattfindenden sogenannten „Actions Days“ werden vielfach 
behördenübergreifende Kontrollen in Gaststätten, Shisha-Bars, Spielhallen, Wettbüros, 
Friseurläden/Barbershops und auch in Kioskbetrieben durchgeführt. 
Aufgrund der weitgefächerten Zuständigkeiten verschiedener Behörden können keine 
Angaben zur Anzahl der Kontrollen von Kioskbetrieben sowie dort festgestellten Verstößen 
gemacht werden. 
Darüber hinaus finden auch anlassbezogene gewerberechtliche Kontrollen durch 
Mitarbeitende der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation in Kioskbetrieben 
statt. 
Eine statistische Erfassung der durchgeführten Kontrollen erfolgt nicht. 
 
 
Anfrage 6: Wie stellt der Senat Bovenschulte die Verkehrssicherheit am 
Rembertiring sicher? 
Anfrage der Abgeordneten Michael Jonitz, Marco Lübke, Dr. Wiebke Winter und 
Fraktion der CDU 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie bewertet der Senat die Verkehrssicherheit, insbesondere für Fußgängerinnen und 
Fußgänger sowie für Schulkinder, im Bereich des Rembertirings – insbesondere an den 
Fußgängerüberwegen und Kreuzungsbereichen Rembertiring/Fedelhören – stadteinwärts 
wie stadtauswärts? 
 
2. Wie bewertet der Senat die vom zuständigen Fachausschuss des Beirats Mitte am 23. 
Juni 2025 einstimmig beschlossenen Forderungen für den genannten Bereich? 
 
3. Wann sollen diese Forderungen umgesetzt werden, und wo sind die dafür notwendigen 
finanziellen Mittel im Haushalt veranschlagt? 
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Zu Frage 1: 
Aus verkehrspolizeilicher Sicht zählt der Verkehrsknoten Rembertiring / Fedelhören nicht 
zu einer Verkehrsunfallhäufungsstelle in Bremen. 
Es wurden alle Verkehrsunfälle polizeilich überprüft und in der Verkehrsunfallkommission 
am 21. November 2025 bewertet. Es konnten an keinen Knotenpunkten oder 
Einmündungen gravierende Auffälligkeiten erkannt werden.  
Lediglich im Einmündungsbereich Rembertiring / Fedelhören in stadtauswärtiger Richtung 
Schwachhausen wurde erkannt, dass Radfahrende, die die Straße „Fedelhören“ über die 
Radwegfurt in beiden Richtungen queren, durch den motorisierten Individualverkehr teils 
übersehen werden. Hier wurden unverzüglich erste Maßnahmen wie neue Markierungen, 
Änderungen der Verkehrszeichen umgesetzt, welche durch die Verkehrsunfallkommission 
evaluiert werden. 
Zu Frage 2: 
Der Senat bewertet die einzelnen Punkte auf Grundlage einer Prüfung durch das Amt für 
Straßen und Verkehr und die Polizei wie folgt: 
• Eine Reduzierung der Geschwindigkeit im Rembertiring ist weder durch eine im 

weiteren Umfeld sich befindende Kindertagesstätte noch durch das aktuelle 
Unfallgeschehen straßenverkehrsrechtlich zu begründen. 

• Nach Prüfung der örtlichen Gegebenheiten lässt sich keine Notwendigkeit für die 
Installation von Leitplanken an der betreffenden Stelle ableiten. 

• Die geforderten Nachmarkierungsarbeiten werden in das Nachmarkierungsprogramm 
2026/2027 des ASV aufgenommen. 

• Eine Haltelinie für Fußgängerinnen/Fußgänger und Radfahrende auf einer 
Verkehrsinsel zur Erhöhung der Sicherheit der nicht motorisierten Verkehrsteil-
nehmenden ist in der Straßenverkehrs-Ordnung nicht vorgesehen. 

• Die Polizei führt in unregelmäßigen Abständen Geschwindigkeitsmessungen mittels 
Handlasermessgerät und Rotlichtüberwachungsmaßnahmen durch. Das Überwachen 
mittels technischem Großgerät zur Geschwindigkeitsmessung ist aufgrund der 
baulichen Begebenheiten nicht umsetzbar. 

• Die Grünzeiten für das Queren von zwei bzw. drei Fahrspuren über den Rembertiring 
sind für zu Fuß gehende ausreichend bemessen. 

Zu Frage 3: 
Der Senat sieht keinen über die dargestellten Maßnahmen hinaus gehenden 
Handlungsbedarf. 
 
 
Anfrage 7: Wo ist denn hier der Schnoor? 
Anfrage der Abgeordneten Michael Jonitz, Dr. Wiebke Winter und Fraktion 
der CDU 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie bewertet der Senat derzeit den Zugang zum Schnoor sowie die bestehende Be-
schilderung und Hinweissysteme zu diesem Quartier? 
2. Welche Maßnahmen ergreift der Senat, insbesondere während der laufenden 
Baumaßnahmen in der Dechanatstraße, um den Schnoor weiterhin gut zugänglich und 
auffindbar zu halten? 
 
3. Wann sollen die unter Nummer 2 genannten Maßnahmen umgesetzt werden, und mit 
welchen finanziellen Mitteln sind sie hinterlegt? 
 
Zu Frage 1: 
Der Schnoor ist über bestehende Beschilderungen und Hinweissysteme gut ausgeschildert. 
In den Jahren 2021/ 2022 wurden die Stelen des Besucher- und Informationssystems mit 
Mitteln aus dem „Aktionsprogramm Innenstadt“ modernisiert. In diesem 
Beschilderungssystem für Fußgänger:innen in der Bremer Innenstadt weisen das Wort 
„Schnoor“ sowie entsprechende Richtungspfeile auf mehreren Stellen an relevanten 
Standorten in Richtung des Quartiers. 
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Zu Frage 2: 
Die Dechanatstraße ist eine der Hauptzugangswege in den Schnoor. Dementsprechend 
führt die Baustelle zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit des historischen Stadtviertels. 
Die Wirtschaftsförderung Bremen hat in diesem Zusammenhang Gespräche mit 
Gewerbetreibenden im Schnoor und mit der CityInitiative geführt.  
Baubegleitend wurden großformatige, wegweisende Schilder mit eindeutigen 
Richtungspfeilen angefertigt und rund um den Baustellenbereich gut sichtbar an den 
Bauzäunen angebracht. Ergänzend dazu wurden zwei Banner aus Gittergewebe mit der 
Aufschrift „Schnoor – Zugang frei“ aufgehängt. Zudem hat die WFB ein weiteres 
großflächiges Banner angebracht, das ebenfalls auf den weiterhin möglichen Zugang zum 
Schnoor hinweist. 
Zu Frage 3: 
Die oben genannten Maßnahmen wurden bereits vollständig umgesetzt. Die Finanzierung 
erfolgte aus Mitteln des Bundesprogramms „zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Es 
wird auch daran gearbeitet, dass an dieser Stelle perspektivisch eine dauerhafte 
Beschilderung für den Schnoor errichtet wird. Die WFB ist hierzu bereits mit den 
betreffenden Immobilienbesitzer:innen in Kontakt, auf deren Genehmigungen sie für die 
Beschilderung angewiesen ist. 
 
 
Anfrage 8: Bahnübergang Mahndorf im Bereich Mahndorfer Landstraße/Auf den 
Conroden 
Anfrage der Abgeordneten Michael Jonitz, Marco Lübke, Dr. Wiebke Winter und 
Fraktion der CDU 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wer ist im genannten Bereich auf welcher Rechtsgrundlage für die Beschilderung und 
die Ampelanlage zuständig? 
 
2. Wer hat dort auf welcher Rechtsgrundlage die Neugestaltung in diesem Jahr – 
einschließlich der Ampelanlage – veranlasst, durchgeführt und die Kosten hierfür 
getragen? 
 
3. Welche Maßnahmen sind seitens des Amts für Straßen und Verkehr beziehungsweise 
der Polizei angedacht, um die Situation vor Ort unter den Zielsetzungen Sicherheit, 
Klarheit und Rechtssicherheit neu zu gestalten? 
 
Zu Frage 1: 
Die Zuständigkeiten an Bahnübergängen sind im Eisenbahnkreuzungsgesetz geregelt. Zu 
den Eisenbahnanlagen, zuständig ist die DB InfraGO AG, gehören das sowohl dem 
Eisenbahnverkehr als auch dem Straßenverkehr dienende Kreuzungsstück, begrenzt durch 
einen Abstand von 2,25 m jeweils von der äußeren Schiene und parallel zu ihr verlaufend, 
ferner die Schranken, die Andreaskreuze als Zeichen 201, Lichtzeichen und Blinklichter, 
sowie andere der Sicherung des sich kreuzenden Verkehrs dienende Eisenbahnzeichen 
und Eisenbahneinrichtungen. 
Zu den Straßenanlagen eines Bahnübergangs, zuständig ist das Amt für Straßen und 
Verkehr, gehören die Sichtflächen, die Warnzeichen und Baken sowie andere der 
Sicherung des sich kreuzenden Verkehrs dienende Straßenverkehrszeichen und 
Straßenverkehrseinrichtungen. 
Zu Frage 2: 
Ein Bahnübergang ist eine Verkehrsanlage der Kreuzungspartner und wird nach gültigen 
Rechtsnormen für Eisenbahn und Straße geplant und errichtet. In diesem Fall war die DB 
InfraGO AG Veranlasser und Vorhabenträger. Rechtsgrundlage war das 
Eisenbahnkreuzungsgesetz. Die DB InfraGO AG stimmte sich bei der Umsetzung mit dem 
Amt für Straßen und Verkehr der Stadt Bremen ab. Der Kostenteilungsschlüssel ist im 
Gesetz festgelegt: Nicht kreuzungsbedingte Kosten trägt zu 100 % der jeweilige 
Baulastträger. Kreuzungsbedingte Kosten trägt zu einem Drittel die DB, zur Hälfte der Bund 
und zu einem Sechstel das Land. 
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Zu Frage 3: 
Unterstützend zu den geltenden Rechtsvorschriften zum Verhalten im Straßenverkehr wird, 
insbesondere unter Berücksichtigung der im Straßenverlauf vorhandenen Kurven östlich 
und westlich des Bahnüberganges und der damit einhergehenden Sichteinschränkungen 
sowie zum Schutz des fahrbahngeführten Radverkehrs, zusätzlich ein beidseitiges 
Überholverbot angeordnet. Dies ist nach fachlicher Abstimmung zwischen der 
Straßenverkehrsbehörde und der Polizei Bremen im Bereich zwischen Mahndorfer 
Landstraße 28 und Auf den Conroden 2a (Höhe Zuwegung) vorgesehen. Nach Anordnung 
und Umsetzung wird das Verkehrsgeschehen weiter in Augenschein genommen. Die 
Polizei Bremen führt Kontrollen durch und wird diese auch weiterhin vornehmen. 
 
 
Anfrage 9: Soziale Folgen und Unterstützung bei langen Bearbeitungszeiten von 
Wohngeldanträgen 
Anfrage der Abgeordneten Sigrid Grönert, Dr. Wiebke Winter und Fraktion 
der CDU 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Welche sozialen Folgen haben die weiterhin langen Bearbeitungszeiten von 
Wohngeldanträgen für einkommensschwache Haushalte in Bremen, und welche 
Unterstützungsmechanismen bestehen, um unverschuldet in Not geratene 
Antragstellerinnen und Antragsteller abzusichern? 
 
2. In wie vielen Fällen mussten aufgrund von Bearbeitungsverzögerungen Sozialämter oder 
Jobcenter mit vorläufigen Leistungen einspringen, und wer leitet das Verfahren ein, damit 
unverschuldet Betroffene diese Ersatzleistungen ohne zusätzlichen Aufwand nutzen 
können? 
 
3. Welche Möglichkeiten/Wege haben Bürgerinnen und Bürger aktuell, um in akuten 
finanziellen Engpässen als sogenannte Härtefälle Vorauszahlungen des Wohngelds zu 
erhalten, und inwiefern findet dafür eine Abstimmung zwischen Bau- und Sozialressort 
statt? 
 
Zu Frage 1: 
Lange Bearbeitungszeiten führen bei den anspruchsberechtigten Haushalten zu 
temporären sozialen Nachteilen. Insbesondere von Haushalten, bei denen davon 
auszugehen ist, dass der Lebensunterhalt ohne Wohngeld nicht gesichert ist, können zur 
Überbrückung langer Bearbeitungszeiten und zur Vermeidung wirtschaftlicher 
Notsituationen, Leistungen nach dem SGB II oder XII beantragt werden, auch wenn 
Wohngeld mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die vorrangige Leistung ist. Wird im 
Nachgang Wohngeld bewilligt, besteht für den nachrangigen Leistungsträger ein 
Erstattungsanspruch.  
Das vorrangige Ziel der Wohngeldstelle ist es, zunächst ihren rechtlichen Rahmen 
vollständig auszuschöpfen, in dem sie die Möglichkeit einer vorläufigen Wohngeldzahlung 
im Sinne des Wohngeldgesetzes oder einer Vorschusszahlung im Sinne des Ersten 
Sozialgesetzbuches (§ 42 SGB I) prüft. Sollte beides nicht möglich sein, wird zur 
Überbrückung der finanziellen Situation auf den anderen Sozialleistungsträger verwiesen.  
Zu Frage 2: 
Die Anzahl und Summe der Erstattungsverfahren werden statistisch nicht erfasst. Im 
Rahmen der Beratungspflicht werden Bürger:innen in Ausnahmefällen, bei denen aufgrund 
der vorgelegten Unterlagen nicht ersichtlich ist, dass die Wohngeld-Leistung Vorrang hat, 
auf die Möglichkeit zur Beantragung von Leistungen nach SGB II oder SGB XII 
hingewiesen.  
Sollte darauffolgend festgestellt werden, dass Wohngeld doch die vorrangige Leistung ist, 
werden Erstattungsverfahren zwischen den Behörden, ohne Mitwirkung der Bürger:innen, 
eingeleitet. Die Wohngeldkund:innen erhalten unter Berücksichtigung des 
Erstattungsverfahrens ab Antragstellung rückwirkend die Wohngeldzahlung.  
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Zu Frage 3: 
Bei Schilderung von finanziellen Notlagen werden Wohngeldanträge vorrangig bearbeitet. 
Die Mitteilung über die finanzielle Notlage kann schriftlich, persönlich oder telefonisch 
erfolgen. Eine bestimmte Form ist nicht erforderlich. Auf diese Möglichkeiten weist die 
Wohngeldstelle in Bürger:innenkontakt regelmäßig hin.  
Die Prüfung, ob Wohngeld die vorrangige Leistung ist und die Klärung von 
Erstattungsansprüchen mit den anderen Leistungsträgern, findet im Zuge der Bearbeitung 
statt.    
Die Abstimmung zwischen Bau- und Sozialressort erfolgt sowohl auf Fall- als auch auf 
Steuerungsebene, um die Prozesse kontinuierlich zu verbessern. Zusätzlich werden die 
Bürger:innen über die verschiedenen Wege zur Kontaktaufnahme und Antragstellung 
informiert, und es wird darauf geachtet, dass die Verfahren transparent und 
niederschwellig gestaltet sind.  
Vorrangiges Ziel der Wohngeldstelle ist es, den aktuellen Rückstand und die damit 
verbundenen längeren Bearbeitungszeiten in den nächsten Monaten abzubauen. 
 
 
Anfrage 10: Nutzung und Zukunft des Jakobushauses 
Anfrage der Abgeordneten Sigrid Grönert, Dr. Wiebke Winter und Fraktion 
der CDU 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie haben sich die monatlichen und jährlichen Leerstandskosten des Jakobushauses 
seit dem Jahr 2019 entwickelt, einschließlich der Aufwendungen für Instandhaltung, 
Bewachung, Energie und Betriebskosten, und wie hoch ist der bisherige Gesamtaufwand 
für den Leerstand seit Aufgabe der Nutzung durch die Innere Mission? 
 
2. Hat der Senat für die nächsten fünf bis zehn Jahre eine Wirtschaftlichkeitsberechnung 
für das Jakobushaus vorgenommen, insbesondere im Hinblick auf eine möglicherweise 
fortgesetzte Zwischennutzung und den finanziellen Aufwand für die weitere 
Leerstandsverwaltung im Verhältnis zu den geschätzten Abrisskosten von derzeit bereits 3 
bis 4 Millionen Euro? 
 
3. Welche kurz- und mittelfristigen Planungen verfolgt der Senat hinsichtlich der künftigen 
Nutzung oder Verwertung des Jakobushauses, oder priorisiert er den Abriss zur 
Freimachung des Grundstücks, und bis wann soll hierzu eine Entscheidung öffentlich 
gemacht werden? 
 
Zu Frage 1: 
Die jährlichen Leerstandskosten konnten seit 2019 grundsätzlich verringert werden. In den 
Jahren 2023 und 2024 fielen jedoch zusätzliche Kosten für die Einzäunung und 
Freimachung des Grundstücks an, so dass es gegenüber den Vorjahren wieder einen 
Anstieg der Kosten gab. Für 2025 werden Leerstandskosten in Höhe von 20 T Euro 
erwartet. Seit März 2018 wurden insgesamt rund 293 T Euro verausgabt.  
Zu Frage 2: 
Der weitere Umgang mit der Immobilie hängt mit den städtebaulichen und verkehrlichen 
Entwicklungen in dem Gebiet zusammen. Das Sondervermögen Immobilien und Technik 
hält die Liegenschaft als Vorhaltefläche. In diesem Zusammenhang wird die derzeitige 
Zwischennutzung befürwortet. Mögliche Abrisskosten sind derzeit weder im Bauunterhalt 
des Sondervermögens noch im Haushalt eingeplant.  
Zu Frage 3: 
Zunächst wird die für die Beteiligten gut funktionierende Zwischennutzung fortgesetzt. 
Darüber hinaus wird die Liegenschaft auch für die kommenden Jahre als Vorhaltefläche 
gehalten. Bei Auszug des jetzigen Zwischennutzers werden erneute 
Zwischennutzungsüberlegungen angestrebt. Sobald die verkehrlichen und städtebaulichen 
Planungen weiter konkretisiert werden, können auch gezielte Planungen für die 
Immobilienentwicklung erfolgen. 
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Anfrage 11: Wasserqualität der Schönebecker Aue auch weiterhin durch Abwasser 
der A 270 gefährdet? 
Anfrage der Abgeordneten Silvia Neumeyer, Hartmut Bodeit, Dr. Wiebke Winter und 
Fraktion der CDU 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wurden die im Jahr 2025 zugesagten Baugrunderkundungen bereits begonnen oder 
abgeschlossen, und welche Ergebnisse liegen vor, insbesondere hinsichtlich 
Bodenbeschaffenheit und Grundwasserführung im Bereich der Schönebecker Aue?  
 
2. Ist der Entwurf für den Neubau der BAB-Brücke bereits abgeschlossen oder befindet 
sich dieser noch in der Vorplanung? 
 
3. Wie wird sichergestellt, dass bei Starkregen und Hochwasser die Ableitung des 
Straßenwassers nicht unkontrolliert in die Aue erfolgt, und welche konkreten Maßnahmen 
sind vorgesehen, um die der-zeitige Einleitung ungeklärter Straßenabwässer zu beenden? 
 
Zu Frage 1:  
Die Brücke der BAB 270 über die Schönebecker Aue soll im Rahmen eines Ersatzneubaus 
neu errichtet werden. Verantwortlich für den Brückenneubau und die 
Entwässerungsplanung ist die Autobahn GmbH als Vorhabensträgerin. Nach Auskunft der 
Autobahn GmbH ist die Baugrunduntersuchung abgeschlossen. Das Baugrundgutachten 
stehe aber noch aus. 
Zu Frage 2: 
Aktuell befindet sich die Maßnahme in der Entwurfsplanung. Der Abschluss der 
Bauwerksplanung wird nach Auskunft der Autobahn GmbH für das zweite Quartal 2026 
angestrebt. 
Zu Frage 3:  
Im Zuge des Neubaus wird die Entwässerung der Brücke an den aktuellen Stand der 
Technik angepasst. Das anfallende Niederschlagswasser wird gefasst und zu einer 
Behandlungsanlage geleitet. Die Anforderungen für die Behandlung richten sich nach den 
sogenannten Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in 
Wasserschutzgebieten und den Anforderungen der Gebietsverordnung für das 
Wasserschutzgebiet Vegesack. Die genaue Ausführung der Behandlungsanlage ist noch 
nicht bekannt, da die Planungen der Autobahn GmbH noch nicht abgeschlossen sind. Die 
Entwässerung wird entsprechend geltenden Regelwerken ausgelegt werden und wird somit 
auch häufiger wiederkehrende stärkere Regenereignisse kompensieren können. Ein 
Hochwasser in der Schönebecker Aue sollte die Funktion der Entwässerung nicht 
beeinträchtigen, da die Anlagen nach derzeitigem Stand deutlich höher als der 
Gewässerlauf liegen werden. 
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Anfrage 12: Die Fassadenbegrünung an öffentlichen Gebäuden der IB und BREBAU 
Anfrage der Abgeordneten Hartmut Bodeit, Martin Michalik, Dr. Wiebke Winter und 
Fraktion der CDU 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. In einer Kleinen Anfrage der CDU vom Mai 2024 und in den Dokumenten des letzten 
Klima-Controlling-Ausschusses Ende September 2025 konnten von den beiden Trägern 
kaum Informationen zu den Fassadenbegrünungen vorgelegt werden. Welche Priorität hat 
die Begrünung von Fassaden hinsichtlich der energetischen Sanierung insgesamt, und 
plant der Senat zusammen mit den Trägern in der Zukunft auskömmliche Zahlen und 
Daten der Träger bereitzustellen?  
 
2. In den benannten Dokumenten wird oftmals (direkt und indirekt) die schwierige 
Finanzlage bei der energetischen Sanierung insgesamt und auch bezüglich der Begrünung 
von Fassaden beschrieben, weshalb viele Projekte und Anliegen kaum vorangekommen. 
Warum haben die Träger diese finanziellen Schwierigkeiten, und was gedenkt der Senat 
diesbezüglich zu tun? 
 
3. Wie erklärt sich der Senat, dass die GEWOBA in den benannten Unterlagen im Vergleich 
ausführliche Informationen liefern konnte und insgesamt in diesem Bereich besser 
finanziell aufgestellt zu sein scheint? 
 
Zu Frage 1: 
Im Bereich des Sondervermögens Immobilien und Technik (SVIT) sind 
Fassadenbegrünungen bei geplanten Sanierungen und Neubauten momentan nicht der 
Regelfall. Begrünte Fassaden sind ein wichtiger Baustein zur Klimaanpassung und schaffen 
städtischen Lebensraum für viele Arten. Allerdings sind Fassadenbegrünungen technisch 
herausfordernd und werden derzeit hinsichtlich der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel als nicht prioritär eingestuft. Innerhalb der technischen Baustandards für 
die öffentliche Hand wird festgelegt, dass der Investitions-, Wartungs- und Pflegeaufwand 
im Vorfeld wirtschaftlich abgesichert sein muss. Vor allem die Wartung ist hierbei von 
größerer finanzieller Relevanz. Der Senat setzt im Zuge der Klimaanpassung vorrangig auf 
Dachbegrünung und ist bemüht, die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für 
Maßnahmen mit größtmöglicher klimapositiverer Wirkung einzusetzen. Dennoch werden 
im Zuge der Durchführung der Klimaschutzstrategie 2038 stetig Möglichkeiten zur 
Umsetzung von Fassadenbegrünungen bei Neubau und Sanierungen mit betrachtet. 
Für die Gebäude der BREBAU wird die Umsetzbarkeit von Fassadenbegrünungen 
grundsätzlich im Rahmen von Projektplanungen analysiert und bewertet. 
Fassadenbegrünungen können allerdings nur dann umgesetzt werden, wenn sie zielführend 
und ökonomisch vertretbar in dem jeweiligen Projekt berücksichtigt werden können und 
Anforderungen an das zu errichtende Gebäude, darunter fallen auch energetische 
Anforderungen, oder Standortgründe nicht dagegensprechen. 
Die Bremische Landesbauordnung enthält keine allgemeinen Anforderungen an die 
Fassadenbegrünung. Diese können jedoch quartiersbezogen im Bebauungsplan 
entsprechend der Ermächtigungsgrundlage in § 86 Absatz 1 Nummer 6 BremLBO für alle 
Gebäude festgesetzt werden. Damit wären auch Gebäude in öffentlicher Trägerschaft 
betroffen. 
Zu Frage 2: 
Der Senat weist darauf hin, dass sich für die Umsetzung der energetischen Sanierung und 
bezüglich der Begrünung von Fassaden bei allen öffentlichen Gebäudebetreibenden 
finanzielle Herausforderungen ergeben, die im Kontext der Zielerreichung zur 
Klimaneutralität beschrieben werden. Insbesondere die per Senatsbeschluss 
vorgenommene Festsetzung der Klimaneutralität für die öffentlichen Gesellschaften auf 
das Jahr 2032 und für das SVIT auf das Jahr 2035 führt u. a. aufgrund der hohen 
investiven Belastungen für die erforderlichen energetischen Sanierungsmaßnahmen zu 
einem signifikanten planerischen und finanziellen Aufwand.  
Die im Bereich des SVIT ursprünglich dafür vorgesehene Kreditfinanzierung war durch die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 15. November 2023 zur Umwidmung 
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von Kreditermächtigungen auf den Klima- und Transformationsfonds des Bundes nicht 
mehr gegeben. Mit Wegfall dieser Finanzierungsgrundlage wurde auch für das Land 
Bremen die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen schwieriger. Durch das Länder-und-
Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)  – in Ausgestaltung des von der 
Bundesregierung beschlossenen Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität 
(SVIK) – ist hier eine mögliche Entlastung vorhanden.  
Dennoch besteht weiterhin eine finanzielle Herausforderung, die eine Priorisierung von 
Maßnahmen notwendig macht. Vor diesem Hintergrund wird der Fokus auf die zur 
Zielerreichung der Klimaneutralität notwendigen energetischen Maßnahmen gelegt und 
sowohl bei der BREBAU als auch im SVIT zurzeit prioritär die dafür notwendigen 
Maßnahmen umgesetzt. Dies sind die Umstellung auf klimaneutrale Heizwärmeversorgung 
(auch durch Erweiterung von Wärmenetzen), die Installation von Photovoltaikanlagen sowie 
anlagentechnische Anpassungen und organisatorische Prozesse wie die Einführung von 
Energiemanagementsystemen.  
Dieser Ansatz berücksichtigt die technisch notwendigen Tätigkeiten zur Erreichung der 
Klimaneutralität. Weitere Maßnahmen, wie hier die Fassadenbegrünung, werden dabei 
allerdings nicht aus den Augen verloren und stetig mögliche Umsetzungen an öffentlichen 
Gebäuden geprüft. Insbesondere die höheren Wartungskosten müssen jedoch schon allein 
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit immer mitbetrachtet werden. Da vor 
dem Hintergrund der bundesweit zunehmenden Realisierung von Grünfassaden damit zu 
rechnen ist, dass sowohl systemtechnische Weiterentwicklungen eintreten werden als auch 
der Dienstleistungsmarkt für die notwendige Wartung erheblich größer werden wird, ist 
hier eine zunehmende Kosten-Nutzen-Effizienz zu erwarten, die die wirtschaftlichen 
Betrachtungen positiv beeinflussen wird und dadurch die finanzielle Realisierbarkeit von 
Projekten zur Fassadenbegrünung häufiger möglich macht.  
Zu Frage 3: 
Da Fassadenbegrünungen im Bereich des SVIT nicht der Regelfall sind, stehen 
diesbezüglich auch nur wenige Informationen zur Verfügung. Die durch das SVIT 
eingenommenen Mieteinnahmen dienen vorrangig der Instandhaltung der Objekte, daher 
stehen für die Wartung von Fassadenbegrünungen keine ausreichenden Mittel und darüber 
hinaus keine Kapazitäten zur Verfügung. Bezüglich der Erfahrungen, welche mit 
Fassadenbegrünungen gemacht wurden, tauscht sich das SVIT regelmäßig mit der 
GEWOBA aus und wird die dort gewonnenen Erkenntnisse in die kommenden Planungen 
einbeziehen.  
Im Geschäftsbereich der BREBAU wurden sowohl die in der Anfrage aus Mai 2024 als 
auch die im Kontext des Klima-Controlling-Ausschusses formulierten Fragen ausführlich 
und unter Berücksichtigung der zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Informationen, 
Erkenntnisse und Planungen im Rahmen der gesetzten Fristen beantwortet. 
Die Umsetzung von Projekten zur Begrünung von Fassaden kann in einem zielführenden 
Projektansatz mit einem positiven Effekt auf die Einsparung von CO2-Emissionen 
einhergehen, ist aber immer – wie auch viele andere Parameter –projektindividuell zu 
prüfen.  
Die GEWOBA hat aufgrund ihrer Größe stärkeres Synergiepotential zur Umsetzung groß 
angelegter Klimaschutzmaßnahmen, verfolgt eine eigene Klimaschutzstrategie seit 2016 
und hat zuvor bereits seit 2012 ein energetisches Monitoring betrieben. Auch hat die 
GEWOBA im Personalbestand zwischenzeitlich drei Stellen ausschließlich in einem 
Klimateam aufgebaut und unterscheidet sich insofern von den Möglichkeiten der BREBAU. 
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Anfrage 13: Personaleinsatz und dienstrechtliche Praxis bei leistungsveränderten 
Lehrkräften innerhalb der Stadtgemeinde Bremen 
Anfrage der Abgeordneten Sandra Ahrens, Yvonne Averwerser, Dr. Wiebke Winter 
und Fraktion der CDU 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie definiert der Senat den Begriff der „leistungsveränderten Lehrkraft“ im Kontext des 
öffentlichen Schuldienstes der Stadtgemeinde Bremen, und handelt es sich hierbei um 
einen rechtlich oder verwaltungsintern feststehenden Terminus? 
 
2. Wie viele Lehrkräfte wurden in den vergangenen fünf Jahren – aufgeschlüsselt nach 
Kalenderjahren – jeweils als „leistungsverändert“ eingestuft oder in entsprechender Weise 
erfasst, durch welche Stellen erfolgt diese Einstufung, und wie hoch ist die aktuelle Zahl 
dieser Lehrkräfte zum Stichtag 1. November 2025? 
 
3. Welche dienstrechtlichen oder organisatorischen Konsequenzen ergeben sich für 
Lehrkräfte, die als „leistungsverändert“ eingestuft werden, insbesondere im Hinblick auf 
ihre jeweilige Unterrichtsverpflichtung, und nach welchen Kriterien entscheidet die 
zuständige Behörde über den weiteren Einsatz oder die Heran-ziehung dieser Lehrkräfte 
zu anderen schulischen Aufgaben? 
 
Zu Frage 1: 
Die Begrifflichkeit hat sich in der Verwaltungspraxis herausgebildet. Als 
leistungsveränderte Lehrkraft werden demnach die verbeamteten Lehrkräfte bezeichnet,  

• die aus gesundheitlichen Gründen die ihnen obliegenden Pflichten nicht mehr 
erfüllen können und somit gem. § 26 Absatz 1 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) 
dienstunfähig sind und 

• für die nach dem Grundsatz „Rehabilitation vor Versorgung“ (§ 26 Absatz 2 
BeamtStG, § 26 Absatz 3 BeamtStG, § 27 BeamtStG) alternative Einsatzoptionen zu 
prüfen sind. 

Zu Frage 2: 
Die Einstufung als „leistungsveränderte Lehrkraft“, also als dienstunfähige Lehrkraft, leitet 
sich aus der für jeden Einzelfall eingeholten amtsärztlichen Stellungnahme ab. 
Zum Stichtag 1. November 2025 galten insgesamt 42 Lehrkräfte als 
dienstunfähig/leistungsverändert. 
Es erfolgt bisher keine systematische Erfassung. Eine Datenerhebung ist zusätzlich für die 
Jahre 2023 und 2024 erfolgt.  
Demnach galten 

• zum Stichtag 31.12.2023 29 Lehrkräfte als dienstunfähig/leistungsverändert 
• zum Stichtag 31.12.2024 37 Lehrkräfte als dienstunfähig/leistungsverändert 

Zu Frage 3: 
Die dienstrechtlichen Konsequenzen ergeben sich aus §§ 26 f. BeamtStG, die 
organisatorischen leiten sich aus diesen rechtlichen Rahmenbedingungen ab. 
Da ein unterrichtlicher Einsatz aufgrund vorliegender Dienstunfähigkeit (§ 26 Absatz 1 
BeamtStG) nicht mehr möglich ist, stellt sich die Frage der Unterrichtsverpflichtung nicht. 
Für die Prüfung alternativer Einsatzoptionen sind einerseits das aufgrund amtsärztlicher 
Stellungnahme festgestellte individuelle Leistungsprofil sowie das Vorhandensein eines für 
die Weiterbeschäftigung geeigneten, personalwirtschaftlich abgesicherten 
Aufgabenbereichs maßgebend. Ziel ist es, die Beamtinnen und Beamten, die ansonsten 
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden müssten, unter zumutbaren 
Bedingungen i. S. d. Grundsatzes „Rehabilitation vor Versorgung“ so lange wie möglich im 
aktiven Dienst zu halten. 
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Anfrage 14: Hochzeitskorsos auf Bremer Straßen – kulturelle Freude oder 
öffentlicher Aufruhr? 
Anfrage der Abgeordneten Heiko Strohmann, Dr. Wiebke Winter und Fraktion 
der CDU 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie viele Einsätze, Verkehrsverstöße oder Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit 
Hochzeitskorsos wurden in den Jahren 2024 und 2025 bislang in der Stadtgemein-de 
Bremen festgestellt, und welche Bußgelder oder Strafen wurden jeweils verhängt? 
 
2. Welche Staatsangehörigkeiten hatten die Täter jeweils (bei zwei Nationalitäten bitte 
beide angeben), und in wie viele Fällen wurden bei den Kontrollen Waffen sichergestellt 
und gegebenenfalls eingezogen? 
 
3. Welche waren die drei häufigsten Straßen, an denen unerlaubte Hochzeitskorsos in 
Bremen festgestellt wurden? 
 
Zu Frage 1: 
Der Polizei Bremen wurden im Jahr 2024 elf Einsätze im Zusammenhang mit 
Hochzeitskorsos gemeldet. Für das Jahr 2025 waren es bis Anfang November neun.  
Daraus resultierten für das Jahr 2024 und 2025 jeweils drei strafrechtliche und jeweils ein 
Ermittlungsverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit. Davon sind als Verkehrsdelikte 
einzuordnen. „Hochzeitskorsos“ stellen keinen eigenständigen Straftatbestand dar, welcher 
einer automatisierten Auswertung unterzogen werden konnte. Es erfolgte daher eine 
händische Auswertung des Vorgangsbearbeitungssystems durch die Polizei Bremen, um 
konkrete Vorgänge identifizieren zu können. Diese Auswertung erforderte einen 
erheblichen Zeitaufwand, sodass eine Abfrage zu Verfahrensausgängen und Bußgeldern 
anschließend nicht mehr im Rahmen der Bearbeitungszeit umsetzbar war.  
Zu Frage 2: 
Bei der beschriebenen Auswertung konnten folgende Nationalitäten für die Beschuldigten 
oder Betroffenen entnommen werden: 
 7-mal deutsche Staatsbürgerschaft 
 1-mal deutsche und türkische Staatsbürgerschaft 
 2-mal jordanische Staatsbürgerschaft 
 1-mal syrische Staatsbürgerschaft 

Eine Auswertung der Staatsangehörigkeit im Zusammenhang mit 
Verkehrsordnungswidrigkeiten ist nicht möglich, da diese im entsprechenden 
Erfassungssystem nicht miterfasst werden. 
Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen wurden vier Waffen sichergestellt. 
Zu Frage 3: 
Nur in der Bismarckstraße gab es mit zwei Feststellungen eine Häufung. 
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Anfrage 15: Mitbestimmung bei Tempokontrollen 
Anfrage der Abgeordneten Tim Sültenfuß, Sofia Leonidakis, Nelson Janßen und 
Fraktion Die Linke 
vom 5. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Hat der Senat Kenntnis über die Aktion der Polizeiinspektion Nienburg und Schaumburg, 
bei der Bürger:innen über neue Standorte für mobile Blitzer abstimmen dürfen, und wie 
bewertet der Senat diese Aktion? 
 
2. Wie schätzt der Senat Hinweise aus der Bevölkerung in Bezug auf Gefahrenstellen im 
Straßenverkehr ein, und wie werden diese bisher in die Planung für mobile Blitzer mit 
einbezogen? 
 
3. Kann sich der Senat vorstellen, die Aktion der benachbarten Polizeiinspektion auch in 
Bremen durchzuführen, und die Bürger:innen aktiv bei der Standortsuche für mobile Blitzer 
mit einzubeziehen? 
 
Die Fragen 1 und Frage 2 werden zusammen beantwortet: 
Die Aktion der Polizeiinspektion Nienburg und Schaumburg ist aus der Presse bekannt.  
Hinweise aus der Bevölkerung sowie von Beiräten und Ortsämtern auf Gefahrenstellen im 
Straßenverkehr oder beobachteten Verkehrsverstößen werden von der Polizei Bremen 
positiv bewertet. 
Vorgeschlagene Standorte werden in Abgleich mit den vorliegenden Verkehrsunfall- und 
Verkehrsanalysen bewertet. In diese Betrachtung fließen auch 
Geschwindigkeitsmessergebnisse ein. Erst auf dieser Datengrundlage wird entschieden, an 
welchen Orten und mit welchen Messsystemen eine tatsächliche Verbesserung der 
Verkehrssicherheit erreicht werden kann. Vorrangige Ziele der 
Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei Bremen sind der Schutz sensibler Bereiche 
beispielsweise vor Schulen, Einrichtungen für Kinder oder Senioren sowie von Stellen, an 
denen sich Geschwindigkeitsüberschreitungen als besonders gefährlich erwiesen haben. 
Zu Frage 3: 
Wie dargelegt, werden Hinweise aus der Bevölkerung bereits in die fachlichen 
Entscheidungen mit einbezogen. An die konkrete Auswahl der Standorte sind jedoch je 
nach Messgerät bestimmte Voraussetzungen gebunden, um gerichtsfeste Ergebnisse zu 
erzielen.  
Eine Entscheidung einzig auf Grund von Abstimmungen erscheint vor diesem Hintergrund 
nicht zielführend, die bereits praktizierte Einbeziehung von Hinweisen der Bewohner:innen 
aller Stadtteile in die Verkehrssicherheitsarbeit hat sich aus Sicht der Polizei Bremen 
bewährt. 
 
 
Anfrage 16: Lange Nacht der Bühnen: Keine Zukunft unter rot-grün-rot? 
Anfrage der Abgeordneten Ole Humpich, Thore Schäck und Fraktion der FDP 
vom 10. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie bewertet der Senat das Projekt „Lange Nacht der Bühnen“ auch im Hinblick auf 
seine kulturpolitische Relevanz und seine Bedeutung für die Sichtbarkeit der darstellenden 
Künste in Bremen, und ist geplant, das Projekt für 2026 noch finanziell abzusichern? 
2. Nach welchen Kriterien erfolgt die Förderung von Projekten wie die „Lange Nacht der 
Bühnen“, und was sind die Gründe, dass die Zuwendung der Wirtschaftsförderung Bremen 
gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert wurde? 
 
3. Inwiefern erachtet der Senat das Verfahren zur Mittelvergabe für kulturelle Projekte als 
transparent und nachvollziehbar für die Antragstellenden? 
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Zu Frage 1: 
Aus Sicht des Senats hat das vor zwei Jahren ins Leben gerufene Projekt „Lange Nacht der 
Bühnen“ einen großen Beitrag für die Sichtbarkeit der bremischen Bühnen geleistet. Die 
Spielstätten haben ihre Türen geöffnet und in kurzweiligen Formaten den Besucher:innen 
einen guten Einblick in ihre Produktionen gegeben. Neues Publikum konnte erreicht 
werden, die Bühnen haben sich mehr miteinander vernetzt, neue Synergien sind 
entstanden.  
Die Finanzierung wurde 2024 und 2025 durch die Veranstaltungsförderung der WFB mit 
jeweils 20.000€ und durch den Senator für Kultur im Rahmen der institutionellen 
Förderung der Kultureinrichtungen und des Landesverbandes Freie Darstellende Künste 
sichergestellt. 
Die Finanzierung ist auch für 2026 gesichert. Zwar stehen nur 10.000 € von der WfB zur 
Verfügung, die damit fehlenden 10.000€ werden aber nach entsprechendem 
Fachjuryvotum einmalig über die Projektmittel des Senators für Kultur aufgebracht. 
Der Senat begrüßt die weiterentwickelte künstlerische Ausrichtung der „Langen Nacht der 
Bühnen“, sieht diese als Bereicherung und wesentlichen Bestandteil des bremischen 
Kulturlebens und wird das Festival daher auch in den kommenden Jahren unterstützend 
begleiten. 
Zu Frage 2:  
Es ist zunächst eine irrige Annahme, dass die WFB „die Förderung“ gekürzt hat. Es handelt 
sich bei der Veranstaltungsförderung nicht um Festbetragsfinanzierungen, sondern um 
Fehlbedarfsfinanzierungen. Dazu: Die WFB verwaltet und administriert lediglich die Mittel 
der Veranstaltungsförderung treuhänderisch für die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und 
Transformation. Die Förderungen für das jeweilige Folgejahr trifft ein dreiköpfiger 
Vergabeausschuss mit Vertretern von SWHT, der Staatsrätin für Kultur und einem 
Geschäftsführer der WFB. Die Förderung von Veranstaltungen erfolgt nach den Kriterien, 
die in der sehr transparenten FÜVAKUS-Richtlinie aufgeführt sind. Diese umfassen die 
Kernbereiche: überregionale Wirksamkeit, Kalkulation, Vermarktung, Besuchererwartung 
nach Besucherherkunft, Medienresonanz, Synergieeffekte, 
Nachhaltigkeit/Klimaverträglichkeit.  
Die Vergabe von Fördermitteln hängt sowohl von den zur Verfügung stehenden Mitteln ab 
als auch von der Anzahl der Anträge mit der Summe der Fehlbedarfe, die für das jeweilige 
Jahr eingehen. Aufgrund der hohen Anzahl an Förderanträgen (45) für 2026 und einem 
Gesamtfehlbedarf von über 3 Mio. Euro, der die Mittel deutlich übersteigt, konnten nicht 
alle Förderanträge eine Zusage erhalten und auch nicht alle in der beantragten Höhe.  
Zu Frage 3: 
In der Kulturszene sind Verfahren und Kriterien der Mittelvergabe für 
Kulturveranstaltungen im Rahmen der Veranstaltungsförderung gut bekannt. Sie sind in der 
„FÜVAKUS-Richtlinie“ geregelt. Die Richtlinie ist transparent auf der Internetseite der 
Veranstaltungsförderung aufrufbar und jederzeit online und öffentlich für alle 
Interessierten und Antragsteller verfügbar. 
Dasselbe gilt für das Projektmittelverfahren des Senators für Kultur: Antragsformular, 
Richtlinie zur Projektförderung, Juror:innen, Fristen und die Ergebnisse aus den vorherigen 
Jahren sind auf der Website des Kulturressorts verfügbar und jederzeit einsehbar. Dazu 
werden vom Kulturressort in allen Sparten Informationsveranstaltungen angeboten und 
rege wahrgenommen. 
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Anfrage 17: Arbeitsförderprojekt „Umweltwächter“ – Bilanz und Ausblick? 
Anfrage der Abgeordneten Bettina Hornhues, Dr. Wiebke Winter und 
Fraktion der CDU 
vom 25. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie viele langzeitarbeitslose Menschen waren im Förderzeitraum von April 2017 bis 
Februar 2025 im Rahmen des Förderprojekts „Umweltwächter“ in Bremen-Nord im Bereich 
Stadtsäuberung beschäftigt? 
 
2. Wie vielen dieser Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelang der Übergang in eine feste 
Anstellung in Betrieben der Entsorgungs- und Reinigungsbranche? 
 
3. Welche Möglichkeiten sieht der Senat zu einer Neuauflage des Projektes 
beziehungsweise einer Festanstellung von Arbeitsuchenden in öffentlichen Unternehmen 
der Stadtreinigung? 
 
Zu Frage 1:  
Das Projekt Umweltwächter hat in Bremen-Nord von Beginn an einen wertvollen Beitrag 
sowohl zur Stadtsauberkeit als auch zur sozialen Teilhabe geleistet. Zwischen dem 1. Mai 
2018 und dem 31. Dezember 2024 standen im Rahmen des Landesprogramms LAZLO – 
Perspektive Arbeit insgesamt 15 Einsatzplätze zur Verfügung, die sukzessive besetzt 
wurden. In diesem Zeitraum konnten 22 Personen dauerhaft als Umweltwächter:innen 
beschäftigt werden; hinzu kamen weitere 14 Teilnehmende, deren Beschäftigung aus 
unterschiedlichen Gründen kürzer ausfiel. Die Teilnehmenden wurden durch den in 
Bremen-Nord ansässigen Beschäftigungsträger Arbeit und Leben (alz) fachlich begleitet. 
Das Projekt hat sich damit als niedrigschwelliger, qualifizierender Einstieg in 
Beschäftigung bewährt und zugleich zusätzliche Reinigungsintervalle, Präsenz im Quartier 
und ein gesteigertes Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum ermöglicht.  
Zu Frage 2: 
Die Erfahrungen zeigen, dass sich das Projekt für viele Teilnehmende als echte Chance 
erwiesen hat, den Sprung in reguläre Beschäftigung zu schaffen. Fünf Umweltwächter:innen 
konnten im Anschluss unbefristete Arbeitsverträge bei Betrieben der Entsorgungs- und 
Reinigungsbranche aufnehmen – ein Beleg für den nachhaltigen Ansatz des Projekts und 
die Wirksamkeit von geförderter Beschäftigung als Brücke in den ersten Arbeitsmarkt. 
Zu Frage 3: 
Der Senat sieht weiterhin gute Möglichkeiten, vergleichbare Angebote fortzuführen und 
weiterzuentwickeln. Beschäftigungsträger können beim Jobcenter auch künftig Stellen im 
Bereich der Stadtsäuberung beantragen; diese wurden bislang – abhängig von der 
individuellen Voraussetzung – im Rahmen des Landesprogramms LAZLO nach §16i/e SGB 
II gefördert. 
Parallel dazu wird das erfolgreiche Projekt bei der Abfalllogistik Bremen bis Ende 2026 
fortgeführt. Dort konnten seit Dezember 2022 bereits sechs Personen nach ihrer 
Teilnahme in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis übernommen werden. 
Vor diesem Hintergrund ist der Senat bestrebt, auch für Bremen-Nord erneut tragfähige 
Perspektiven zu schaffen. Ziel ist es, an die positiven Erfahrungen anzuknüpfen und sowohl 
die soziale Teilhabe der Teilnehmenden als auch die Qualität der Stadtsauberkeit weiter 
zu stärken. Projekte wie die Umweltwächter zeigen, dass eine solche Kombination aus 
Beschäftigung, Qualifizierung und Quartiersbezug einen spürbaren Mehrwert für alle 
Beteiligten bietet. 
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Anfrage 18: Gewährleistung von Qualität und Wirksamkeit durch Prüfungen der mit 
Trägern der Eingliederungshilfe vertraglich vereinbarten Leistungen 
Anfrage der Abgeordneten Sigrid Grönert, Dr. Wiebke Winter und 
Fraktion der CDU 
vom 25. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie ist der aktuelle Umsetzungsstand der angekündigten Maßnahmen zur Qualitäts- und 
Wirksamkeitsgewährleistung – insbesondere der Entwicklung geeigneter Prüfsysteme 
sowie einer Form der Leistungsgewährung, die trotz geringer Bürokratie die optimale 
Versorgung von Leistungsberechtigten ermöglicht? (Sollte der Prozess noch nicht 
abgeschlossen sein, bitte angeben, zu wann der Abschluss anvisiert wird.) 
 
2. Welche Schritte hat der Senat seit der Beratung der entsprechenden Berichtsbitte in der 
städtischen Deputation für Soziales, Jugend und Integration am 20. Februar 2025 
unternommen, um die gesetzlich vorgesehenen Prüfsysteme in der Eingliederungshilfe 
weiter voranzubringen? 
 
3. In welchem Umfang wird für den Aufbau und Betrieb der Prüfinstanzen zusätzliches 
Personal benötigt, und wie ist der aktuelle Stand der Besetzung der dafür vorgesehenen 
Stellen? 
 
Die Fragen 1 und 2 werden zusammen beantwortet: 
In der Vertragskommission SGB IX wird die Entwicklung geeigneter Verfahren zur 
Messung von Qualität und Wirksamkeit verhandelt. Ein Entwurf für ein neues erweitertes 
Qualitätsberichtsraster soll in einer Unterkommission mit den Leistungserbringer:innen 
verhandelt werden.  
Für die Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 128 SGB IX wurde eine Personalstelle 
geschaffen. Derzeit laufen die Prüfvorbereitungen, die insbesondere die Erstellung von 
Prozessbeschreibungen und Prüfunterlagen umfassen. Anfang 2026 kann mit einem 
Pretest begonnen werden. Mit den Prüfungen wird auch ein wesentliches Element der 
Qualität überprüft: die vereinbarte Strukturqualität im Personalbereich, sowohl in Bezug auf 
die Personalgesamtmenge als auch auf den Einsatz von Fach- und Nichtfachkräften. 
Zu Frage 3: 
Die Erfahrungen mit den neu zu verhandelnden Qualitätsberichten sowie mit den bald 
anlaufenden Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 128 SGB sollen abgewartet und 
ausgewertet werden. Auf dieser Grundlage wird das weitere Vorgehen bestimmt. 
 
 
Anfrage 19: Zukunft der Vegesacker Hafenbrücke 
Anfrage der Abgeordneten Bettina Hornhues, Dr. Wiebke Winter und 
Fraktion der CDU 
vom 25. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie ist der Planungsstand beim Rückbau der Vegesacker Hafenbrücke, und inwiefern ist 
die in der städtischen Deputation für Wirtschaft und Häfen am 27. September 2025 
vorgelegte Kostenschätzung von 543 000 Euro (inklusive Planungskosten) noch aktuell? 
 
2. Wie ist der Zeitplan für den Abriss der die Schifffahrt beeinträchtigenden Brückenteile 
(Entscheidungsvorlage, Auslösung des Bauauftrags, Beginn und Ende der Abrissarbeiten 
etc.)? 
 
3. Was passiert mit den übrigen Brückenelementen, und welche Pläne verfolgt der Senat 
im Hinblick auf einen möglichen Brückenneubau? 
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Die Fragen 1 und 2 werden zusammen beantwortet: 
Im August 2025 wurde das Budget in Höhe von 93.000 € für die Rückbauplanung durch 
die politischen Gremien freigegeben. Bestandteil dieser Planung ist die Ermittlung der 
Rückbaukosten, die dann gesondert zu beantragen sind.  
Die notwendigen Ingenieurleistungen für die Rückbauplanung sollen bis Mitte Februar 
2026 abgeschlossen sein. Hinsichtlich der Höhe der Baukosten kann erst nach Abschluss 
der Planungen eine konkrete Aussage getroffen werden. Eine Änderung der 
Kostenschätzungen hat sich seit Ende September 2025 nicht ergeben.  
Bei einer angenommenen Budgetklärung und -genehmigung bis Ende März 2026 kann 
frühestens Ende Mai mit einer Auftragserteilung gerechnet werden, so dass ab Anfang Juli 
der Rückbau erfolgen könnte. Der Ausführungszeitraum für die Umsetzung ist noch nicht 
bekannt. Dieser Zeitplan gilt für den optimalen Verlauf. 
Zu Frage 3: 
Als übrige Brückenelemente verbleiben nach derzeitigem Kenntnisstand das Fundament 
im Hafenbecken sowie die Fundamentteile auf der Seite zum Hafenmeisterhaus. 
In der weiteren Planung ist die Verbindung der prägenden zentralen und touristischen 
Attraktionspunkte Vegesacks – Speicherquartier mit dem Kontor zum Alten Speicher, 
Vegesacker Geschichtenhaus, Utkiek, Neue Strandlust, Stadtgarten für Fußgänger zu 
berücksichtigen. 
Für einen möglichen Brückenneubau sind zunächst die konkreten Rahmenbedingungen, 
die Kosten und die Finanzierungsmöglichkeiten zu ermitteln. Maßgeblich hierfür ist der 
zukünftige Umgang mit dem Umfeld des Hafenareals im Zusammenhang mit den neuen, 
zu berücksichtigenden Hochwasserschutzhöhen.  
Hierzu wird aktuell die Aktualisierung der Untersuchung der „außendeichsliegenden 
Gewerbegebiete“ auf Basis der neuen Hochwasserschutzhöhen vorbereitet. Das Areal um 
den Vegesacker Hafen ist ein Gebiet, das im Rahmen dieser Untersuchung geprüft und 
bewertet wird. 
 
Anfrage 20: Absicherung des barrierefreien Stadtführers 
Anfrage der Abgeordneten Katharina Kähler, Ute Reimers-Bruns, Mustafa Güngör 
und Fraktion der SPD 
vom 2. Dezember 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Welche Bedeutung bemisst der Senat dem Stadtführer barrierefreies Bremen für 
Menschen mit Behinderung in Bremen und für den Tourismusstandort Bremen bei? 
 
2. Wie und in welcher Höhe ist der barrierefreie Stadtführer in den letzten Jahren 
einschließlich 2025 gefördert worden? 
 
3. Welche Förderung ist für kommendes Jahr vorgesehen, und inwieweit ist diese aus Sicht 
des Senats angemessen und auskömmlich insbesondere auch im Hinblick auf die 
Ausrichtung des bundesweiten Festaktes zum Tag der Deutschen Einheit im Jahr 2026? 
 
Zu Frage 1: 
Der „Stadtführer barrierefreies Bremen“ ermöglicht Menschen mit unterschiedlichen 
Behinderungen eine verlässliche Planung ihres Aufenthalts, weil er geprüfte Informationen 
zur Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von über 800 Einrichtungen bündelt. Er stärkt damit 
Selbstständigkeit und Teilhabe, etwa durch Angaben zu Wegen, ÖPNV, Kultur-, Freizeit- 
und Serviceangeboten in barrierearmer Form (u. a. Einfache Sprache, Screenreader-
kompatible Texte, Gebärdensprache). Für den Tourismusstandort Bremen fungiert der 
Stadtführer als zentrales Instrument, um Barrierefreiheit sichtbar zu machen, neue 
Zielgruppen (z. B. Menschen mit Behinderung, ältere Menschen, Familien) zu gewinnen und 
das Profil als inklusives Reiseziel zu schärfen. Nicht zuletzt durch die explizite Nennung in 
der aktuell verabschiedeten Tourismusstrategie 2030+ soll die Barrierefreiheit von einem 
Nischenthema zu einem klaren Qualitäts- und Standortfaktor des Tourismusstandorts 
Bremen werden. 
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Zu Frage 2: 
Seit dem Jahr 2009 wird das Projekt Stadtführer barrierefreies Bremen maßgeblich vom 
Wirtschaftsressort getragen. Aktuell wird die Weiterentwicklung durch eine 
Projektförderung finanziert und durch die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (WFB) 
umgesetzt. Bis 2024 stand eine maximale Fördersumme von bis zu 95.000 € jährlich zur 
Verfügung. Im Jahr 2025 liegt die Fördersumme bei 60.000 €.  
Zu Frage 3: 
Im Haushaltsentwurf 2026/2027 sind für den Stadtführer barrierefreies Bremen derzeit 
keine Mittel ausdrücklich für diesen Zweck hinterlegt. Der Senat ist sich der Bedeutung der 
kontinuierlichen Weiterführung des Projektes auch im Rahmen der UN-
Behindertenkonvention gleichwohl bewusst. Die jahrelange intensive technische und 
inhaltliche Weiterentwicklung hat die Voraussetzung geschaffen zukünftig mit rund 60.000 
€ jährlich dem hohen Anspruch an die zu erhebenden Daten und aufzuarbeitenden 
Informationen gerecht bleiben zu können. Hinzu kommt, dass die zentrale Feierlichkeit des 
Bundes und der Länder zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober 2026 von vielen 
nationalen und internationalen interessierten Gästen besucht wird. Aktuelle Informationen 
zu den Erreichbarkeiten der Austragungsorte, sowie eine objektive und transparente 
Darstellung der dort vorhandenen Barrierefreiheit im Rahmen des barrierefreien 
Stadtführers kann und muss Bestandteil der zu erarbeitenden Informationen rund um die 
Feierlichkeiten am 3. Oktober 2026 in Bremen sein. Der Senat wird daher weiterhin eine 
Finanzierung zur Aufrechterhaltung dieser wichtigen Dienstleistung sicherstellen. Den 
besonderen Bedarfen im Jahr 2026 wird dabei Rechnung getragen, sobald das Konzept 
und Programm rund um die Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit feststehen. 
 
 
Anfrage 21: Wie wird mit dem Brandschutzbedarfsplan umgegangen? 
Anfrage der Abgeordneten Marco Lübke, Dr. Wiebke Winter und Fraktion der CDU 
vom 3. Dezember 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie verbindlich ist der Brandschutzbedarfsplan für den Bremer Senat, und inwieweit 
sollen die darin als notwendig erachteten Maßnahme in einer Verordnung oder in einem 
Ortsgesetz festgeschrieben werden? 
 
2. Welche finanziellen Mittel wurden vom Senator für Inneres und Sport für den 
Doppelhaushalt 2026/2027 zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem 
Brandschutzbedarfsplan konkret beantragt, welche im Rahmen der Haushaltsaufstellung 
bewilligt, und welche Sanierungs- und Beschaffungsmaßnahmen werden demzufolge in 
den kommenden zwei Jahren in Bremen wann umgesetzt? 
 
3. Zu welchem konkreten Zeitpunkt plant der Bremer Senat die laut 
Brandschutzbedarfsplan fehlenden 39,5 Stellen bei der Feuerwehr Bremen geschaffen zu 
haben, und wie viele Stellen können vor dem Hintergrund der Haushaltslage realistisch 
jährlich zusätzlich geschaffen werden? 
 
Zu Frage 1: 
Der neue Brandschutzbedarfsplan ist am 28. Oktober 2025 vom Senat zur Kenntnis 
genommen worden. Dieser gilt als Richtschnur für die nächsten Jahre, wohin die 
Feuerwehr Bremen weiterentwickelt werden soll. Dies betrifft die personelle und die 
materielle Ausstattung ebenso wie die Liegenschaften. Das Ortsgesetz über das Schutzziel 
für den Brandschutz in der Stadtgemeinde Bremen wird auf dieser Basis derzeit 
überarbeitet und im 1. Quartal 2026 der Bürgerschaft vorgelegt.  
Zu Frage 2: 
In der Aufstellung des Doppelhaushalts 2026/27 sind im Kernhaushalt der Feuerwehr 
Bremen finanzielle Mittel in Höhe von rund 7,1 Mio. EUR für Ersatzbeschaffungen im 
Fuhrpark und Liegenschaftsprojekte wie zum Beispiel den Neubau der Fahrzeughalle der 
Freiwilligen Feuerwehr im Blockland vorgesehen. Die Liegenschaften der Feuerwehr 
befinden sich überwiegend im Sondervermögen Immobilen und Technik. Geplante bzw. 
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schon begonnene Sanierungsmaßnahmen erfolgen in der Feuerwache 2 Bennigsenstraße 
und bei der Freiwilligen Feuerwehr Blumenthal. 
Weitere Investitionen der Feuerwehr Bremen werden im Länderanteil am Sondervermögen 
des Bundes in der Ergänzungsmitteilung des Senats zum Haushaltsentwurf 2026 und 2027 
berücksichtigt.  
Zu Frage 3: 
Im Bereich des Lösch- und Hilfeleistungsdienstes sowie im Bereich des Rettungsdienstes 
erfolgt ein kontinuierlicher Aufwuchs durch die Übernahmen aus der Ausbildung. 
In Kombination mit Zuversetzungen und zwingend erforderlichen Nachbesetzungen zur 
Deckung von Vakanzen wächst das IST des Produktbereichs 07.02 bis 2027 um 26,9 VZE 
auf rund 783,2 VZE auf und liegt damit nur noch rund 12 VZE unter dem SOLL des neuen 
Brandschutzbedarfsplans. Eine Finanzierung des Kernpersonals erfolgt ebenfalls in den 
Jahren 2026 und 2027. In ihrer Sitzung am 24. November 2025 hat die Senatskommission 
für Personalbedarfsplanung und -berechnung bereits zum zweiten Mal einer 
Zielzahlaufstockung von rund 8 VZE zugestimmt. 
 
 
Anfrage 22: Physik als Zukunftsfach am Luft- und Raumfahrtstandort Bremen – 
liefert der Senat Bovenschulte genügend Schubkraft? 
Anfrage der Abgeordneten Yvonne Averwerser, Dr. Wiebke Winter und Fraktion der 
CDU 
vom 3. Dezember 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. An welchen öffentlichen gymnasialen Oberstufen innerhalb der Stadtgemeinde Bremen 
werden im laufenden Schuljahr 2025/2026 Leistungskurse im Fach Physik eingerichtet 
beziehungsweise angeboten, und wie stellen sich die jeweiligen Kursgrößen dar? 
 
2. Wie bewertet der Senat die derzeitige Anzahl der bestehenden Physik-Leistungskurse 
im Hinblick auf die fachliche Vorbereitung junger Menschen auf technische und 
ingenieurwissenschaftliche Berufswege – insbesondere im Kontext des Luft- und 
Raumfahrtstandortes Bremen – und welche Maßnahmen werden durch ihn ergriffen, um 
speziell das Interesse am Fach Physik von hiesigen Schülerinnen und Schülern gezielt zu 
fördern? 
 
3. Wie bewertet der Senat den generellen Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von 
Physik-Leistungskursen an öffentlichen gymnasialen Oberstufen und der langfristigen 
Sicherung des Fachkräftebedarfs am Luft- und Raumfahrtstandort Bremen, und welche 
Schlussfolgerungen zieht er hieraus für seine schulische Angebotsplanung? 
 
Zu Frage 1: 
In der Stadtgemeinde Bremen werden im laufenden Schuljahr 2025/26 folgende 
Leistungskurse in den Jahrgängen Q1 oder Q2 im Fach Physik angeboten: 
• Gymnasium Vegesack (305) – 1 Kurs, 16 Schüler:innen 
• Hermann-Böse-Gymnasium (308) – 2 Kurse, insgesamt 26 Schüler:innen 
• Gymnasium Horn (309) – 2 Kurse, insgesamt 43 Schüler:innen 
• Kippenberg-Gymnasium (312) – 2 Kurse, insgesamt 28 Schüler:innen 
• Oberschule Findorff (428) – 2 Kurse, insgesamt 33 Schüler:innen 
• Oberschule am Waller Ring (430) – 4 Schüler:innen 
• Schulzentrum des Sekundarbereichs II am Rübekamp (699) – 8 Schüler:innen 
Zu Frage 2: 
Der Anteil der Schüler:innen mit einem Leistungskurs Physik ist insgesamt zu gering; diese 
Situation findet sich auch in anderen Bundesländern. Im schulischen Bereich wird zurzeit 
der Bildungsplan Physik für die Sekundarstufe I überarbeitet, modernisiert und an die 
neuen Bildungsstandards Physik für den Mittleren Schulabschluss angepasst.  
Zu bemerken ist, dass das Schulfach Physik dabei bewusst nicht einseitig auf einen 
Branchenzweig zugeschnitten, sondern allgemein anschlussfähig für ein breites Spektrum 
technischer und naturwissenschaftlicher Studiengänge gehalten wird – somit auch für die 
Luft- und Raumfahrtbranche. 



- 22 - 
 

 
 

Umdruck Fragestunde Stadtbürgerschaft 

Das Interesse an der Physik wird durch zahlreiche MINT-Angebote innerhalb und 
außerhalb der Schule geweckt. Zu nennen sind hier beispielsweise Wettbewerbe, allen 
voran Jugend forscht, bei dem Bremen bundesweit mit Abstand den höchsten Anteil an 
teilnehmenden Schüler:innen hat. Zahlreiche außerschulische Lernorte – auch gefördert 
durch den Senator für Kinder und Bildung – laden Lerngruppen und einzelne Schüler:innen 
ein, aktuelle und spannende MINT-Themen zu erkunden und dort ihren Interessen 
nachzugehen. So gibt es in Bremen zwei MINT-Cluster des BMBF, das MINT-Forum 
Bremen mit seinem MINT-Tag und MINT-Labore für Schüler:innen an der Universität 
Bremen. 
Zu Frage 3: 
Die Frage suggeriert eine hohe Korrelation zwischen der Anzahl der Leistungskurse Physik 
in der Stadtgemeinde Bremen und der Sicherung des Fachkräftebedarfs am Luft- und 
Raumfahrtstandort Bremen. Dies verkennt die Tatsache, dass sich solche Fachkräfte 
keineswegs nur aus ehemaligen Schüler:innen von Physik-Leistungskursen rekrutieren. Die 
Luft- und Raumfahrtindustrie benötigt Studierende aus allen MINT-Fächern (und damit 
ggf. Schüler:innen aus Grund- und Leistungskursen aller Fächer im MINT-Bereich), 
beispielsweise auch aus der Informatik, die sich als Schulfach der Sekundarstufe I gerade 
in der Einführung befindet. Fachkräfte haben zudem nicht notwendigerweise studiert, 
sondern sind nach einer Berufsausbildung an Standorten der Luft- und Raumfahrttechnik 
tätig. 
Im schulischen Bereich spiegelt sich Bremen als Standort von Luft- und Raumfahrttechnik 
beispielsweise in der Tatsache wider, dass das Technische Bildungszentrum Mitte und das 
Gymnasium Vegesack Profile „Luft- und Raumfahrttechnik“ haben, letzteres als 
Kooperationsprojekt der Hochschule Bremen mit regelmäßigem Unterricht am Institut für 
Aerospace-Technologie und unterstützt von OHB und Airbus. Es gibt darüber hinaus 
Angebote außerschulischer Partner, beispielsweise das DLR mit seinem School Lab, das 
zahlreiche Projekte im MINT-Bereich anbietet. In verschiedenen Instituten des DLR 
werden Schulpraktika durchgeführt, und es gibt ein Mentorenprogramm mit 
Auszubildenden, Studierenden oder Fachkräften des Luft- und Raumfahrtsektors. 


